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Rechtsgrundlagen 
 
Erläuterungen zu den verwendeten Abkürzungen und Angaben über die Fundstellen der zitierten 
Gesetze und Vorschriften: 
 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 

geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBI. 2023 I S. 394) -in der zurzeit geltenden 

Fassung- 

 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786), geändert durch Art. 2 des Geset-

zes vom 03.07.2023 (BGBI. 2023 I S. 176) -in der zurzeit geltenden Fassung- 

 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzei-

chenverordnung 1990 - PlanzV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I 

1991 S. 58), geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I. S. 1802) -in der zurzeit 

geltenden Fassung- 

 

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung - BauO NRW) 2018 in der Fas-

sung vom 21.07.2018 (GV. NRW 2018 S. 421), geändert durch Gesetz vom 31.10.2023 (GV. NRW. 

S. 1172) -in der zurzeit geltenden Fassung- 

 

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG NRW) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GVBl. NW S. 926), geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 

17.12.2021 (GV. NRW S. 1470) -in der zurzeit geltenden Fassung- 

 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) in der Fas-

sung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), geändert durch Art. 48 des Gesetzes vom 23.10.2024 

(BGBl. 2024 I. Nr. 323) -in der zurzeit geltenden Fassung- 

 

Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG NRW) 

vom 21.07.2000, geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 05.03.2024 (GV. NRW. S. 156) -in der 

zurzeit geltenden Fassung- 

 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), vom 31.07.2009 

(BGBI.I S.2585), geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 22.12.2023 (BGBI. 2023 I S. 409) -in der 

zurzeit geltenden Fassung- 

 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666), geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 05.07.2024 

(GV. NRW. S. 444) -in der zurzeit geltenden Fassung- 

 

Nordrheinwestfälisches Denkmalschutzgesetz (Denkmalschutzgesetz – DSchG NRW) vom 

13.04.2022 (GV. NRW. S. 662) -in der zurzeit geltenden Fassung- 

 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 

(BGBI. I S. 1274), geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 03.07.2024 (BGBI. 2024 I Nr. 225) -in 

der zurzeit geltenden Fassung- 

 

Runderlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz -

V-3-8804.25-1- vom 06.06.2007: Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohn-

gebieten im Rahmen der Bauleitplanung und sonstige für den Immissionsschutz bedeutsame Ab-

stände (Abstandserlass NRW 2007) (MBI.NW S.659) -in der zurzeit geltenden Fassung- 

 

Bezugsquelle für DIN-Normen u. VDI-Richtlinien: Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6, 10787 Ber-

lin (Tel.: 030/2601-0; Fax: 030/2601-1260)  
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A. Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB) 
 

In Ergänzung der Planzeichnung werden für den Geltungsbereich des Bebauungs-

plans Nr. 62 „Gewerbegebiet Dommersbach“ die nachfolgenden Festsetzungen, 

Nachrichtliche Übernahmen, Hinweise und Empfehlungen getroffen. 

 

1. Art der baulichen Nutzung  
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. der BauNVO) 

 
1.1. „Gewerbegebiet“ (GE) gem. § 8 BauNVO unter folgenden Einschränkungen: 

 

1.1.1. Gem. § 1 Abs. 5 u. 9 BauNVO wird festgesetzt, dass die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 

BauNVO zulässige Art der Nutzung („Gewerbebetriebe aller Art“) als Bordellbetrieb 

und dessen Unterarten sowie als Spielhalle und Wettbüro nicht zulässig ist. 

 

1.1.2. Gemäß § 1 Abs. 5 u. 9 BauNVO wird festgesetzt, dass die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 

BauNVO zulässige Art der Nutzung („Gewerbebetriebe aller Art“) als Einzelhan-

delsbetrieb oder sonstiger Gewerbebetrieb mit Verkaufsflächen für den Verkauf an 

letzte Verbraucher nicht zulässig ist.  

Ausnahmsweise können an Endverbraucher gerichtete Verkaufsstellen von Hand-

werks- und anderen Gewerbebetrieben, die nicht unter § 11 Abs. 3 BauNVO fallen, 

zugelassen werden, wenn der Betrieb typischerweise nur in einem Gewerbegebiet 

zulässig ist, die Verkaufsstelle in unmittelbarem räumlichem und betrieblichem Zu-

sammenhang mit dem Betrieb steht, wenn sie dem Verkauf von Waren aus eigener 

Produktion am Standort dient und wenn es sich um maximal eine Verkaufseinrich-

tung je Betrieb handelt, die dem Haupt-Gewerbebetrieb in Fläche und Gebäude-

kubatur deutlich untergeordnet ist. 

 

1.1.3. Gem. § 1 Abs. 5 BauNVO wird festgesetzt, dass die nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO 

zulässige Art der Nutzung – „Tankstellen“ (öffentliche) – nicht zulässig ist. 

 

1.1.4. Gem. § 1 Abs. 5 BauNVO wird festgesetzt, dass die nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO 

zulässige Art der Nutzung „Anlagen für sportliche Zwecke“ nicht zulässig ist. 

 

1.1.5. Gem.§ 1 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, dass die nach § 8 Abs. 3 Nrn. 2 u. 3 

BauNVO ausnahmsweise zulässigen Arten der Nutzung („Anlagen für kirchliche, 

kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke“ und „Vergnügungsstätten“) nicht 

Bestandteil des Bebauungsplans werden. 

 

 

 

2. Maß der baulichen Nutzung, Bauweise  
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB) 

 
2.1. Das Maß der baulichen Nutzung ist der jeweiligen Nutzungsschablone im zeich-

nerischen Teil des Bebauungsplans zu entnehmen (Grundflächenzahl (GRZ), Bau-

massenzahl (BMZ) und maximale Trauf- und Firsthöhen). 

 



4 
 

2.2. Die Trauf- und Firsthöhen werden in Meter über Normalhöhennull (m ü NHN) fest-

gesetzt und sind der jeweiligen Nutzungsschablone im zeichnerischen Teil des 

Bebauungsplans zu entnehmen. Die Traufhöhe (TH) wird gemessen am Schnitt-

punkt Außenfläche Außenwand / Außenseite Dachhaut -oder bis zum oberen Ab-

schluss der Wand-. Die Firsthöhe (FH) wird gemessen bis zum höchsten Punkt der 

Dacheindeckung. 

 

2.3. Gem. § 22 Abs. 4 BauNVO wird als abweichende Bauweise („abw.“) festgelegt, 

dass die vorderen, seitlichen und rückwärtigen Grenzabstände gem. der jeweils 

gültigen Landesbauordnung einzuhalten sind. 

 

 

3. Nebenanlagen und Stellplätze  
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

 
3.1. Garagen, Carports, Stellplätze und Nebenanlagen nach § 14 BauNVO sind inner-

halb der überbaubaren Grundstücksflächen zu errichten (§ 12 Abs. 6 BauNVO) 

 

 

4. Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen 

 
4.1. Vermeidungsmaßnahmen 

 
4.1.1. Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen 

 

4.1.1.1. Um Tötungstatbestände bei Vögeln zu verhindern, muss die Baufeldfreimachung 

(inkl. Abschieben des Oberbodens) außerhalb der Vogelbrutzeit (01.03. bis 

30.09.) also in einem Zeitfenster vom 01.10. bis 28./ 29.02. stattfinden. Sollten 

die Arbeiten außerhalb dieses Zeitraums stattfinden müssen, muss vorab gut-

achterlich nachgewiesen werden, dass sich aktuell keine Fortpflanzungsstätten 

von Vögeln in dem Bereich befinden (siehe V1, UB). 

 

4.1.1.2. Bei der Anlage der Baugruben und Zufahrten, sowie bei der Lagerung von Bau-

material ist darauf zu achten, dass keine unbeabsichtigten Fallenwirkungen für 

Tiere entstehen können (siehe V2, UB). 

 

4.1.1.3. Sofern im Zuge der Umsetzung der Planung Fortpflanzungsstätten zerstört wer-

den, sind CEF-Maßnahmen in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 

des Kreises Euskirchen vor Beginn der Bautätigkeiten durch den Vorhabenträger 

durchzuführen (siehe V3, UB).  

 

Formulierte CEF-Maßnahmen siehe Ziffer 4.4. 

 
4.1.2. Allgemeine Vermeidungsmaßnahmen 

 

4.1.2.1. Bei der Umsetzung eines Bauvorhabens hat eine baubedingte zusätzliche Inan-

spruchnahme von Flächen nur bei absoluter Notwendigkeit zu erfolgen. Baustel-

leneinrichtungsflächen sind auf versiegelten Flächen einzuplanen, unbefestigte 
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Böden sind in möglichst geringem Umfang in Anspruch zu nehmen (siehe V4, 

UB). 

 

4.1.2.2. Zufahrten zu Garagen, Hauszuwegungen und Stellplätze sind, soweit möglich 

und wasserrechtlich zulässig, in wasserdurchlässigen, teilversiegelnden Materi-

alien (z.B. Pflaster mit mind. 1,0 cm breiten Fugen, wasserdurchlässiges Beton-

steinpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen) herzustellen, sodass die Was-

serdurchlässigkeit der Beläge dauerhaft gewährleistet ist (siehe V5, UB). 

 

4.1.2.3. Der Oberboden ist entsprechend § 202 BauGB (Schutz des Mutterbodens) und 

der DIN 18915 (Bodenarbeiten für vegetationstechnische Zwecke) von allen Bau- 

und Betriebsflächen gesondert abzutragen, zu sichern und zur späteren Wieder-

verwendung zu lagern. Für die Lagerung müssen wertvolle Flächen in der Um-

gebung der Baumaßnahme ausgenommen werden, eine Lagerung auf bereits 

gestörten Flächen ist anzustreben. Zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und 

zum Schutz vor Erosion sind Oberbodenmieten spätestens nach sechs Wochen 

mit geeignetem Saatgut einzusäen, wahlweise sind die Bodenmieten abzude-

cken. Nach Möglichkeit sind zumindest die obersten 20 cm des Bodenprofils wie-

der auf dem Baugrundstück einzubringen (siehe V6, UB). 

 

4.1.2.4. Die Bauzeit ist auf ein Minimum zu beschränken (siehe V8, UB). 

 

4.1.2.5. Abgrabungen, Aufschüttungen und Bodenumlagerungen sind auf das unbedingt 

erforderliche Maß zu reduzieren. Im Falle neu zu profilierender Bereiche sind 

diese unmittelbar nach Abschluss der Bauarbeiten anzusäen, damit die Gefahr 

einer Oberflächenerosion nur kurzfristig auftritt (siehe V9, UB). 

 

4.1.2.6. Während der Bauphase sind alle zu erhaltenden Gehölze gemäß der DIN 18920 

in ihrem Kronen-, Stamm- und Wurzelbereich zu schützen (siehe V12, UB) 

 

 

4.2. Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege von Boden, Natur und Landschaft  

(§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

 

4.2.1. Kompensationsmaßnahme für die Errichtung einer Lagerhalle und Mitarbeiterpark-

platz:  

Auf der im zeichnerischen Teil zum Schutz und zur Pflege ausgewiesenen Fläche 

(östlich der im Jahr 2021 erbauten Stellplatzanlage) befindet sich eine Kompensati-

onsmaßnahme für die Errichtung einer Lagerhalle (erbaut 2021). Auf der umgrenz-

ten Fläche (Flurstück 37, Flur 48, Gemarkung Hellenthal) sollen fünf kleinkronige 

Laubbäume (Kronenradius 4 m, Kronenfläche 50 m²) erhalten und gesichert werden 

(gem. Naturschutzrechtliche Genehmigung, Kreis Euskirchen, 04.08.2020).  

 

4.2.2. Sicherung von Uferrandvegetation:  

Auf der im zeichnerischen Teil zum Schutz und zur Pflege ausgewiesenen Fläche 

(südlich des Schmalebachs) ist die vorhandene Uferrandvegetation zu erhalten und 

zu sichern.  

 

4.2.3. Bestimmungen zur Durchführung und Absicherung der Maßnahmen zum Schutz 

und zur Pflege von Boden, Natur und Landschaft: 

Die Durchführung der zugeordneten Maßnahmen (Erhalt und Sicherung) hat anteilig 

spätestens innerhalb eines Jahres nach Beginn der jeweiligen Baumaßnahme durch 
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den Vorhabenträger zu erfolgen. Die Pflanzungen und Grünflächen sind auf Dauer 

zu pflegen und zu unterhalten. 

 

4.3. Kompensationsmaßnahmen innerhalb des Bebauungsplangebietes 

 

4.3.1. Erhalt und Entwicklung einer artenreichen Mäh- und Feuchtwiese 

Auf der im zeichnerischen Teil zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung ausge-

wiesenen Fläche (nordöstlicher Teil des Geltungsbereiches) ist die vorhandene 

Feuchtwiese zu erhalten und die sonstigen Wiesenbereiche zu artenreichen Mäh-

wiesen zu entwickeln.  

 

4.3.2. Eingrünung Teilbereich A:  

Die Abgrenzung der Fläche für die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern ist dem 

zeichnerischen Teil zu entnehmen. Die Anpflanzung ist als Hecke mit lebensraum-

typischen Gehölzen (lt. Pflanzliste Ziffer 4.5) ungeschnitten durchzuführen. Für die 

Erschließung des GE-Teilbereiches A werden für den Grundstückseigentümer an-

grenzend an die Planstraße A max. drei Durchfahrten mit jeweils einer Breite von 

maximal 10,0 m zugelassen.  

 

4.3.3. Begleitende Begrünung Wirtschaftsweg:  

Die Abgrenzung der Fläche für die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern ist dem 

zeichnerischen Teil zu entnehmen. Die Anpflanzung ist als Hecke mit lebensraum-

typischen Gehölzen (lt. Pflanzliste Ziffer 4.5) ungeschnitten durchzuführen. Für die 

Unterhaltung der südlich gelegenen Fläche wird für den Grundstückseigentümer 

eine Durchfahrt mit einer Breite von maximal 5,0 m zugelassen.  

 

4.3.4. Erhalt und Ergänzung Ufergehölze des Schmalebachs:  

Die Abgrenzung der Fläche für den Erhalt und die Ergänzung von Bäumen und 

Sträuchern ist dem zeichnerischen Teil zu entnehmen. Die Ufergehölze nördlich des 

Schmalebaches sind zu erhalten. Bei Entfall einzelner Gehölze ist für Ersatzpflan-

zungen der gleichen Art zu sorgen. Lücken im Bestand sind mit Ufergehölzen (lt. 

Pflanzliste Ziffer 4.5) zu ergänzen.  

 

4.3.5. Bestimmungen zur Durchführung und Absicherung der Ausgleichsmaßnahmen: 

Die Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Bebauungsplangebie-

tes hat spätestens innerhalb eines Jahres nach Beginn einer Baumaßnahme anteilig 

durch den Vorhabenträger zu erfolgen. Die Pflanzungen und Grünflächen sind auf 

Dauer zu pflegen und zu unterhalten. 

 

4.4. CEF- und Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Bebauungsplangebietes 

(=Hinweise) 

 

-Detailbeschreibungen der Maßnahmen und deren Durchführung siehe im Umwelt-

bericht (UB) mit integriertem Landschaftspflegerischem Begleitplan (LBP) bzw. für die 

CEF 1 im Herstellungs- und Pflegeplan Borstgrasrasen- 

 

4.4.1. CEF 1: Auflichtung von Wäldern/Waldrändern und Anlage von Krautsäumen für den 

Baumpieper 

In der Gemarkung Hellenthal, Flur 48, Flurstück 76 erfolgt auf einer Fläche von 
10.170 m² eine Auflichtung von ursprünglich dichten, wenig strukturierten Waldbe-
ständen (Fichte). Hierfür erfolgt eine Absenkung des Bestockungsgrades bis 
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ca. 30%. Die Fläche ist durch Sturm und Käferschäden aktuell stark in Mitleiden-
schaft gezogen. Die restlichen Fichten sollen durch einheimische Laubbäume in den 
Randbereichen des Flurstücks ersetzt werden (Birke, Rotbuche, Stieleiche, Eber-
esche). Es ist ein Deckungsgrad der Krautschicht > 50 %, Wechsel von bultigen 
Gräsern (z. B. Wald-Zwenke) oder Einzel-Stauden zur Nestanlage und kurzrasigen 
Bereichen zur Nahrungssuche zu schaffen und zu erhalten. Zudem sind mindestens 
kleinflächige Rohbodenstandorte durch Abschieben des Oberbodens, Fräsen, Ein-
beziehen von (Wege-) Böschungen o. ä. vorzusehen. Dominanzbestände von 
Brennnessel, Kletten-Labkraut o. a. hochwüchsigen Stauden und Kräutern sind zu 
verhindern bzw. zu beseitigen. Die Fläche ist offen zu halten und die Sukzession zu 
verhindern. Kurzrasige, lückige Bereiche und (Gras-) Bulten müssen entsprechend 
erhalten werden. Ein (flächiges) Aufkommen von Problemarten wie Brennnessel, 
Labkraut, Adlerfarn und Brombeere ist zu verhindern. Ein konkreter Pflegeplan zur 
Offenhaltung (durch Mahd oder Beweidung) ist zu erstellen und einzuhalten. In der 
Tabelle zur Bilanzierung wird aktuell Borstgras- oder Magerrasen veranschlagt. 
Welcher Grünlandtyp hier letztlich umgesetzt werden kann ist von den Boden- und 
Feuchteverhältnissen vor Ort abhängig und wird bei Umsetzung der Maßnahme eru-
iert. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass das Grünland in der vorgegeben hohen 
Qualität verwirklicht wird. Sollte dies nicht möglich sein, ist Rücksprache mit der 
UNB des Kreises Euskirchen zu halten, da in diesem Fall möglicherweise zusätzli-
ches Defizitpunkte entstehen. Zur Anlage des Grünlandes kann – nach Beurteilung 
der Fläche – in Absprache mit der UNB und der Biologischen Station des Kreises 
Euskirchen zum Beispiel eine Mahdgut- oder Wiesendruschübertragung aus nahe 
gelegenen Naturschutzflächen erfolgen. 
 

4.4.2. CEF 2: Anbringen von Nisthilfen für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter (Maßnahme für 

den Gartenrotschwanz) – innerhalb oder außerhalb des Plangebietes 

Um Beeinträchtigungen zu minimieren und neue Brutquartiere zu schaffen, sind im 
Umfeld des Plangebietes (höchstens 1 km Entfernung) 3 Nisthöhlen (zum Beispiel 
von Schwegler, 2 GR mit ovalem Flugloch) anzubringen. Diese sind dauerhaft zu 
erhalten und jährlich zu kontrollieren sowie ggf. zu reinigen.   

 

4.4.3. Die erforderliche Kompensation für den nicht mehr im Bebauungsplangebiet aus-

gleichbaren ökologischen Eingriff beträgt nach dem Landschaftspflegerischem Be-

gleitplan -44.796 Flächenwert-Punkte. Das ökologische Kompensationsdefizit wird 

zum Großteil durch externe Kompensationsmaßnahmen in Form einer Waldauflich-

tung und -verbesserung ausgeglichen, die gleichzeitig dem Baumpieper als CEF-

Maßnahme dient. Die verbleibenden 48 Punkte Defizit werden über das Ökokonto 

der Gemeinde Hellenthal ausgeglichen. 

 

4.4.4. Bestimmungen zur Durchführung und Absicherung der Kompensationsmaßnah-

men: 

Die Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes sind nach § 9 Abs. 1a 

BauGB den Eingriffen im Geltungsbereich anteilig zugeordnet. Die Durchführung 

der Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Bebauungsplangebietes hat spätes-

tens innerhalb eines Jahres nach Beginn einer Baumaßnahme anteilig durch den 

Vorhabenträger zu erfolgen. Die Erhaltung / Pflege / Unterhaltung ist auf Dauer zu 

gewährleisten, die ökologischen Kompensationspflanzungen sind bei Ausfällen ste-

tig nachzuergänzen.   
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4.5. Pflanzliste 

 

Bäume, z.B.: 

Stieleiche (Quercus robur)  

Traubeneiche (Quercus petraea)  

Bergahorn (Acer pseudoplatanus)  

Rotbuche (Fagus silvatica) 

Baumhasel (Corylus colurna)  

Hainbuche (Carpinus betulus)  

Feldahorn (Acer campestre)  

Vogelkirsche (Prunus avium)  

Traubenkirsche (Prunus padus)  

Vogelbeere (Sorbus aucuparia) 

 

Sträucher, z.B.: 

Hasel (Corylus avellana)  

Weißdorn (Crataegus monogyna)  

Schlehe (Prunus spinosa)  

Hartriegel (Cornus sanguinea)  

Hundsrose (Rosa canina)  

Weinrose (Rosa rubiginosa)  

Traubenholunder (Sambucus racemosa)  

Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)  

Vogelbeere (Sorbus aucuparia)  

Feldahorn (Acer campestre) 

 

Ufergehölze, z.B.: 

Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) 

Silber-Weide (Salix alba) 

Asch-Weide (Salix cinerea) 

Esche (Fraxinus excelsior) 

 

Fassadenbegrünung, z.B.: 

Blauregen (Wistera sinensis) 

Efeu (Hedera helix) 

Kletter-Hortensie (Hydrangea petiolaris) 

Kletter-Rose (Rosa spec.) 

Trompetenblume (Campsis radicans) 

Gemeine Waldrebe (Clematis vitalba) 

Echter Wein (Vitis vinifera) 

Gewöhnlicher wilder Wein (Parthenocissus quinquefolia) 

Kletter-Wein (Parthenocissus tricuspidata) 
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5. Immissionsschutz, Abstandsklassen und Betriebsarten 

Gemäß § 1, Abs. 4 u. 8 BauNVO werden die beiden Teilbereiche des Gewerbege-
bietes (GE) nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedürf-
nissen und Eigenschaften, unter Anwendung des Abstandserlasses NRW 2007, 
wie folgt gegliedert: 

5.1. In Gebietsteilen mit der Abstandsklasse „VII“ in der jeweiligen Nutzungsschablone 

des zeichnerischen Teils sind Anlagen-/ Betriebsarten der Abstandsklassen I bis 

VI, entsprechend den lfd. Nrn. 1-199 der Auflistung unter Ziffer 5.4, sowie Anlagen 

mit ähnlichem Emissionsgrad nicht zulässig.  

Ausnahmsweise (§ 31, Abs. 1 BauGB) können Anlagen der Abstandsklassen „VI“ 
und „V“ zugelassen werden, wenn durch besondere technische Maßnahmen oder 
durch Betriebsbeschränkungen - insbesondere Verzicht auf Nachtarbeit - die im-
missionsschutzrechtlichen Grenzwerte in Bezug auf Lärm und Luftschadstoffe ei-
ner zu bauenden Anlage eingehalten werden, dass schädliche Umwelteinwirkun-
gen in benachbarten schutzbedürftigen Gebieten vermieden werden. Das Vorlie-
gen dieser Voraussetzung ist im Einzelfall anhand der vorzulegenden Antragsun-
terlagen im Baugenehmigungsverfahren schlüssig nachzuweisen von den zustän-
digen Fachbehörden zu prüfen.  
 

5.2. In Gebietsteilen mit der Abstandsklasse „VI“ in der jeweiligen Nutzungsschablone 

des zeichnerischen Teils sind Anlagen-/ Betriebsarten der Abstandsklassen I bis 

V entsprechend den lfd. Nrn. 1-160 der Auflistung unter Ziffer 5.4, sowie Anlagen 

mit ähnlichem Emissionsgrad nicht zulässig.  

Ausnahmsweise (§ 31, Abs. 1 BauGB) können Anlagen der Abstandsklasse „V“ 

zugelassen werden, wenn durch besondere technische Maßnahmen oder durch 

Betriebsbeschränkungen - insbesondere Verzicht auf Nachtarbeit - die immissi-

onsschutzrechtlichen Grenzwerte in Bezug auf Lärm und Luftschadstoffe einer zu 

bauenden Anlage eingehalten werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen in 

benachbarten schutzbedürftigen Gebieten vermieden werden. Das Vorliegen die-

ser Voraussetzung ist im Einzelfall anhand der vorzulegenden Antragsunterlagen 

im Baugenehmigungsverfahren schlüssig nachzuweisen von den zuständigen 

Fachbehörden zu prüfen. 

 

5.3. In Gebietsteilen mit der Abstandsklasse „V“ in der jeweiligen Nutzungsschablone 

des zeichnerischen Teils sind Anlagen-/ Betriebsarten der Abstandsklassen I bis 

IV entsprechend den lfd. Nrn. 1-80 der Auflistung unter Ziffer 5.4, sowie Anlagen 

mit ähnlichem Emissionsgrad nicht zulässig.  

Ausnahmsweise (§ 31, Abs. 1 BauGB) können Anlagen der Abstandsklasse „IV“ 

zugelassen werden, wenn durch besondere technische Maßnahmen oder durch 

Betriebsbeschränkungen - insbesondere Verzicht auf Nachtarbeit - die immissi-

onsschutzrechtlichen Grenzwerte in Bezug auf Lärm und Luftschadstoffe einer zu 

bauenden Anlage eingehalten werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen in 

benachbarten schutzbedürftigen Gebieten vermieden werden. Das Vorliegen die-

ser Voraussetzung ist im Einzelfall anhand der vorzulegenden Antragsunterlagen 

im Baugenehmigungsverfahren schlüssig nachzuweisen von den zuständigen 

Fachbehörden zu prüfen. 

 

5.4. Auflistung der nicht zulässigen Betriebe: 
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5.5. Die erforderlichen Nachweise über die Einhaltung der Immissionsrichtwerte für -aus-

nahmsweise zulässige- Betriebswohnungen sind vor Baubeginn dem zuständigen 

Bauordnungsamt vorzulegen.  

 

 

6. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

 
6.1. Die in der Planzeichnung mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht-Signatur und Zusatz „GFL“ 

gekennzeichnete private Verkehrsfläche sowie der anschließende Wirtschaftsweg sind 

mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten der jeweiligen Eigentümer, der 

an die belasteten Wegeparzellen angrenzenden Flurstücke und der Träger der dort 

verlegten Ver- und Entsorgungsleitungen (bzw. deren Beauftragter) zu belasten. 

 

 

7. Anschluss an Verkehrsflächen  
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

 
7.1. Die im zeichnerischen Teil dargestellten Sichtdreiecke an der Einmündung der Plan-

straße B (private Verkehrsfläche) in die Straße „Dommersbach“ sind von Aufwuchs, 

Bebauung und sonstigen Sichthindernissen über 0,80 m Höhe, bezogen auf die jewei-

lige Fahrbahnhöhe, freizustellen und dauerhaft freizuhalten.  

 

7.2. Für die Erschließung des GE-Teilbereiches A über die Planstraße A werden für den 

Grundstückseigentümer max. drei Durchfahrten mit jeweils einer Breite von maximal 

10,0 m zugelassen. 

 

8. Sonstige Bestimmungen 

 
8.1. Eigentümer von Bauflächen und Verkehrsflächen (Planstraßen A und B) haben ange-

sichts der Bestandssituation etwaige Beeinträchtigungen ausgehend von benachbar-

ten Waldflächen zu dulden. Die jeweiligen Eigentümer können keine Entschädigungs-

forderungen an die Waldeigentümer stellen. Die Nutzung der Verkehrsflächen (Plan-

straßen A und B) erfolgt auf eigene Gefahr der Nutzer.  
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B. Bauordnungsrechtliche, gestalterische Festsetzungen  
(§ 9 Abs. 4 BauGB, § 89 BauO NRW) 

 
1. Dachneigung 

Die zulässige Dachneigung wird auf 0-25° festgesetzt. 

 

2. Dach- und Fassadenbegrünung 

Dach- und Fassadenbegrünungen sind zulässig und, sofern technisch möglich, aus-

drücklich erwünscht (Pflanzliste für Fassadenbegrünung s. Ziffer A.4.5). 

 

3. Werbeanlagen 

Das Anbringen, Aufstellen usw. betriebsfremder Werbeanlagen ist im Geltungsbereich 

nicht zulässig. 

 

4. Solar- und Photovoltaikanlagen 

Solar- und Photovoltaikanlagen sind auf den Dachflächen zulässig und ausdrücklich 

erwünscht, sofern diese um mindestens 0,8 m von der Traufe / Attika zurückversetzt 

werden. 

 

 

 

C. Nachrichtliche Übernahmen 
(gem. § 9 Abs. 6 BauGB) 

 
1. Landschaftsschutz 

Der Landschaftsplan „Hellenthal“ des Kreises Euskirchen datiert von Dez. 2005. Er be-
findet sich seit Beschluss des Kreistages von April 2010 in einer formellen Überarbei-
tung (1. Änderung, noch Entwurfsstadium). Das Plangebiet liegt zum größten Teil in-
nerhalb eines Landschaftsschutzgebiets (LSG) mit Befristung. Dieses LSG tritt mit der 
baulichen Inanspruchnahme zurück. Lediglich ein schmaler Streifen am nördlichen 
Rand des Geltungsbereiches liegt innerhalb des LSG „Hollerather Hochfläche“. Der 
südwestliche Streifen des Geltungsbereiches liegt außerhalb von Schutzgebieten. 
Südlich grenzt ebenfalls das LSG „Hollerather Hochfläche“ an den Geltungsbereich. 
 

2. Hochwasserschutzvorsorge 

Gemäß angefertigtem Entwässerungskonzept (PE Becker GmbH, Januar 2024) in Ver-

bindung mit bereits umgesetzten Maßnahmen des zuvor angefertigten Schutzkonzep-

tes (Reinhard Vogt, Februar 2022) wird im Falle eines Hochwassers des Schmaleba-

ches der Hochwasserabfluss schadlos abgeleitet.   

 

3. Baumaßnahmen 2021 

Eine Lagerhalle mit Überdachung sowie eine Stellplatzanlage wurden im Jahr 2021 im 

Teilbereich B errichtet und hierzu bereits eine Eingriffs- und Ausgleichbilanzierung 

durchgeführt. Die Umgrenzungen der beiden Baumaßnahmen werden gem. Amtlicher 

Lagepläne in der Planzeichnung nachrichtlich dargestellt.   
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D. Sonstige Hinweise 
 

1. Bodenbelastungen 

Sollten im Zuge der Baumaßnahmen vor Ort schädliche Bodenveränderungen festge-

stellt werden, ist die Untere Bodenschutzbehörde des Kreises Euskirchen unverzüglich 

zu informieren. Liegen im Zusammenhang mit Bodeneingriffen Hinweise und Erkennt-

nisse über Schadstoffbelastungen des Bodenaushubs oder der sonstigen Bauabfälle 

vor, so sind diese Abfälle bei den Bauarbeiten getrennt von den unbelasteten Materia-

lien zu halten und in Abstimmung mit der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde zu untersu-

chen und zu entsorgen. 

 

2. Baugrunduntersuchungen 

Die Tragfähigkeit des Baugrundes ist im Hinblick auf die geplante Bebauung zu unter-

suchen und zu bewerten. Baugrunduntersuchungen nach den Vorgaben der DIN EN 

1997-1/-2 (Eurocode 7) und DIN 1054 sowie DIN 4020 werden empfohlen. 

 

3. Erdbebenzone 

Das Plangebiet befindet sich in der Erdbebenzone 1, Untergrundklasse R, gemäß der 

„Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der Bundesrepublik 

Deutschland 1:350.000, Bundesland NRW (Juni 2006). Karte zu DIN 4149 (Fassg. April 

2005).“ Die in der DIN (bzw. den Teilen 1, 1/NA und 5 des Eurocode 8 (DIN EN 1998)) 

genannten bautechnischen Maßnahmen sind –unter Berücksichtigung der Bedeu-

tungskategorie des Bauwerks- bei der Bebauung der Plangebietsflächen zu beachten. 

 

4. Bodendenkmalpflege 

Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Funde oder Befunde sind der Ge-
meinde Hellenthal als Untere Denkmalbehörde oder dem LVR-Amt für Bodendenkmal-
pflege im Rheinland, Außenstelle Nideggen, Zehnthofstraße 45, 52385 Nideggen un-
verzüglich zu melden. Die §§ 15 (Aufdeckung von Bodendenkmalen) und 16 (Verhalten 
bei Aufdeckung von Bodendenkmalen) des DSchG NRW sind zu beachten. Die zur 
Anzeige Verpflichteten (Eigentümer/Bauherr/Leiter der Arbeiten) haben das entdeckte 
Bodendenkmal und die Entdeckungsstätte in unverändertem Zustand zu erhalten. Die 
Weisung des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist 
abzuwarten. 
 

5. Verkehrliche Auswirkungen 

Bei Bauantragsverfahren innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans sollte 
anhand der jeweiligen Parameter entschieden werden, ob relevante Auswirkungen auf 
den Verkehr auf der Landesstraße L17 zu besorgen sind. Gemäß § 25 Abs. 1 
StrWG NRW bedürfen Baugenehmigungen für bauliche Anlagen außerhalb der Orts-
durchfahrten, die über Zufahrten an Landesstraßen unmittelbar oder mittelbar ange-
schlossen werden oder bei bereits bestehendem Anschluss erheblich geändert werden 
sollen, eine Zustimmung der Straßenbaubehörde.  
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E. Empfehlungen 
 

1. Kampfmitteluntersuchung 

Es wird eine Überprüfung der zu überbauenden Flächen im Teilbereich A und der Plan-
straße A auf Kampfmittel empfohlen. Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gegeben 
hat, sind diese bis auf das Geländeniveau von 1945 abzuschieben. Erfolgen Spezial-
tiefbauarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahl-
gründungen, Verbauarbeiten etc. wird eine Bohrlochdetektion empfohlen. Bei evtl. Auf-
finden von Kampfmitteln (Bombenblindgängern, Munition, o.ä.) während der späteren 
Erdbauarbeiten sind aus Sicherheitsgründen die Arbeiten sofort einzustellen und die 
nächstgelegene Polizeidienststelle, die zuständige Ordnungsbehörde oder der Kampf-
mittelbeseitigungsdienst zu verständigen. 
 

2. Maßnahmen zur Vermeidung von Vogelschlag 

Beim Einbau großer Fensterfronten empfiehlt sich vogelfreundliches Glas zu verwen-
den, um Vogelschlag zu vermeiden. Es sollte ein reflektionsarmes, nicht spiegelndes 
Glas mit geprüftem Vogelschutzmuster verwendet werden. Aufklebbare Greifvogel-Sil-
houetten und sogenannte „Birdpens“ sind wirkungslos und sollten nicht verwendet wer-
den. Beispiele finden sich in der Broschüre „Schmid, H., W. Doppler, D. Heynen & M. 
Rössler (2012): Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht. 2. überarbeitete Auflage. 
Schweizerische Vogelwarte Sempach“. Zudem sollte auf Übereckverglasung verzichtet 
werden. 
 

3. Artenschutz 

Um einen Beitrag zum Artenschutz zu leisten, wird empfohlen an der Außenfassade 
oder im Dachbereich von Gebäuden Einschlupfmöglichkeiten für Fledermäuse zu 
schaffen. Hierzu können auch geeignete Fledermauskästen (z.B. Einbausteine) in die 
Fassade eingelassen werden. Weiterhin empfiehlt es sich Nisthilfen für Vögel an den 
Gebäuden anzubringen. 
 

4. Beleuchtung 

Aus Gründen des Insektenschutzes und zum Schutz von Fledermausarten wird die 
Verwendung von LED mit warmweißer Lichtfarbe empfohlen. Um die Lichtwahrneh-
mung der Insekten zu verhindern bzw. zu verringern sollte das Abstrahlspektrum nicht 
unterhalb von 400nm liegen. Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass Lampen 
nicht in den oberen Halbraum abstrahlen. Um das Eindringen von Insekten zu vermei-
den, sollten vollständig gekapselte Lampengehäuse verwendet werden 
 
 

 

Stand: Satzungsbeschluss, Oktober 2024 

 

 


